
Stadt Klütz

Beschlussvorlage
BV/02/21/012
öffentlich

Satzung der Stadt Klütz über den 
Bebauungsplan Nr. 42 

für einen Teilbereich in Hofzumfelde östlich der 
Dorfstraße (Landesstraße L03)

gemäß § 13b BauGB  

Hier: Abwägung der Stellungnahmen zum 
Vorentwurf

Organisationseinheit: Datum
02.03.2021

Bearbeiter:
Katrin Jäger-Bentin

Verfasser:
Maria Schultz

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 11.03.2021 Ö
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 06.04.2021 N
Stadtvertretung Klütz (Entscheidung) 12.04.2021 Ö

Sachverhalt:
Die Belange eines privaten Vorhabenträgers nimmt die Stadt Klütz zum Anlass 
und stellt den Bebauungsplan Nr. 42 für einen Teilbereich in Hofzumfelde östlich 
der Dorfstraße (Landesstraße L 03) mit der planerischen Zielstellung auf, um die 
planungsrechtlichen Grundlagen für Wohnbebauung zu schaffen. Zielsetzung ist 
die Entwicklung eines Wohngebietes gemäß Vorgabe des Flächennutzungsplanes, 
der für diesen Bereich Wohnbauflächen darstellt. Es ist beabsichtigt, ein 
Allgemeines Wohngebiet zu entwickeln. Es soll eine siedlungstypische Bebauung 
in Form von Einzel- Doppel- und Reihenhäusern planungsrechtlich ermöglicht 
werden. Für die verkehrliche Anbindung ist eine öffentliche Straße vorgesehen.

Der Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Klütz wird als Bebauungsplan mit 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen im Verfahren gemäß § 13b BauGB 
aufgestellt; § 13a BauGB gilt entsprechend. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung 
abgesehen wird. § 4c ist nicht anzuwenden.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Klütz ist bereits eine 
Wohnbaufläche dargestellt. Somit ist der vorliegende Bebauungsplan als aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt zu betrachten.
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Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB  
fand in der Zeit vom 19. November 2019 bis einschließlich 03. Dezember 2019 
statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 03. Dezember 2019 zur Abgabe 
einer Stellungnahme gebeten. 

Während der vorgenannten frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden keine 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit abgegeben. Es wurden Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie von 
Nachbargemeinden zur Planung abgeben. Die Stadt Klütz hat sich mit den 
eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung beschäftigt. Gemäß 
Anlage 1 (Tabellarische Zusammenstellung) ergeben sich: 

- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Die Anforderungen sind in der Kurzzusammenstellung der Stellungnahmen 
dargelegt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Anregungen und Hinweise gemäß der Abwägung sowie der technischen Planung 
vorzubereiten. Das städtebauliche Konzept ist den heutigen Zielsetzungen der 
Stadt Klütz für den Bereich anzupassen.  

Beschlussvorschlag:
1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen hat die Stadt Klütz unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft. Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wurden von der 
Öffentlichkeit keine Stellungnahmen abgegeben. Es ergeben sich

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Klütz zu eigen. Das 

Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Das Amt Klützer Winkel wird beauftragt, die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden, die 
Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von 
diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. 

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
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unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentl. Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB öffentlich

2 Stellungnahmen Vorentwurf B-Plan Nr. 42 öffentlich

3 Planzeichnung Vorentwurf B-Plan Nr. 42 öffentlich

4 B-Plan Nr. 42 Vorentwurf TEIL B- TEXT öffentlich

5 B-Plan Nr. 42 Begründung zur Satzung öffentlich
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Satz

Hier: 

Auszug aus der Stellungnahme

1
 

II. n
II.1 Landkreis Nordwestmecklenburg
Bauleitplanung:

- Einhaltun
.

- Entwicklung aus dem 
.

-
Wohnentwicklung.

- Planalternativen andere Standorte 
p .

- Auseinandersetzung mit 
.

-

.
- Dimensionierung der geplanten 

.

-
Planzeichnung aufzunehmen.

-
Garagen in Teilbereichen.

-
Konzeptes in Bezug auf die 

.
- Eindeutige Festsetzung der 

.
-

erstellen.
- Vereinbarkeit mit den 

raumordnerischen Anforderungen ist 
darzulegen.

- Belange des Immissionsschutzes, 
Bodenschutzes, Artenschutzes, 
Biotopschutzes sind zu beachten und 

.

- Nachweis ist zu erbringen.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

-
bezieht sich auf den 

-
die Stadt bereits auf der Ebene ihres 

festgelegt. Alternativen sind unter 

auf Ebene des B-Planes nur 
innerhalb des Geltungsbereiches zu 

-
vorgenommen. Geeignete 

- Vor- und Nachteile sind im Rahmen 

-
gesetzlichen Anforderungen wird 
vorgenommen.

- Festsetzung ist entsprechend 
vorzunehmen.

-

-

- Festsetzung ist vorhanden.

- Ist vorzunehmen.

-
Raumordnung und Landesplanung 
vom 19.12.2019; Vereinbarkeit ist 
gegeben; entsprechend Darlegung in 

-
Aufstellungsverfahrens 
vorgenommen.

- Baum- und Alleenschutz: gesetzliche 
Anforderungen sind zu beachten.

- Betrachtungen sind im B-
Planverfahren vorzunehmen; die 
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Satz

Hier: 

Auszug aus der Stellungnahme

2
 

- Artenschutz: AFB ist zu erstellen. 

- Biot
vorzunehmen.

gesetzlichen Anforderungen sind 

zu stellen.
- Betrachtung ist vorzunehmen. 

bei Bedarf festzusetzen; der AFB 
-Plan Nr. 

-Plan Nr. 42 erstellt.
- Betrachtung ist vorzunehmen; 

gesetzliche Anforderungen sind zu 

Antrag ist zu erstellen.

- Lage des Plangebietes in der 
Trinkwasserschutzzone IIIB ist zu 
beachten.

- Niederschlagswasserbeseitigung: 

vorzulegen.

- Zu beachten.

-
erarbeiten.

- Keine entgegenstehenden Belange 
hervorgebracht.

- Bodenschutzkonzept: Beachtlichkeit 
bei Entsorgung des Bodenaushubs.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

- Ist zu entwickeln.

- Ackerwertzahl 
Teilbereichen.

-
DIN19639 ist zu entwickeln; inklusive 
bodenkundliche Baubegleitung.

-

kleiner als 5,0 ha.
- Ist zu entwickeln und zur Grundlage 

der weiteren Umsetzung zu machen.

- -
zwischenzeitlich bereits erarbeitet 
und wird mit dem Entwurf in den 

unter
- Keine Bau-/ Bodendenkmale 

betroffen.
- Zur Kenntnis zu nehmen.

-
RAST06.

- Ist zu beachten.

- Keine Betroffenheit. - ./.

st:
- Keine Bedenken; vorbehaltlich der 

Schalluntersuchung.

- Zur Kenntnis zu nehmen. 
Schalluntersuchung ist 
einzuarbeiten.
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Satz

Hier: 

Auszug aus der Stellungnahme

3
 

Abfallwirtschaftsbetrieb:
- Keine grundlegenden Bedenken.
- Hinweise zu Anforderungen an die 

- Zur Kenntnis zu nehmen.
- Zu be

FD Kataster und Vermessung:
- - Zur Kenntnis zu nehmen.

und Umwelt Westmecklenburg
-

betroffen.
- Plangebiet nicht innerhalb eines

Verfahrens zur Neuregelung der 

- Naturschutz: Belange des StALU 
nicht betroffen.

- Wasser: keine Bedenken.
- Boden: allgemeine Hinweise.

- Immissions- und Klimaschutz: keine 
Anlagen, die nach dem BImSchG 
genehmigt bzw. dem StALU 
anzuzeigen sind, vorhanden.

-

- Zur Kenntnis zu nehmen.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

- Zur Kenntnis zu nehmen.
- Zur Kenntnis zu nehmen.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

Landesplanung Westmecklenburg
- Vereinbarkeit mit den Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung.
- Zur Kenntnis zu nehmen.

II. 4 Bergamt Stralsund
- ./. - Zur Kenntnis zu nehmen.

und Geologie
- keine Stellungnahme. - Zur Kenntnis zu nehmen.

- L03: Anforderungen beachtlich.
- L03: Anbauverbotszone 20 m.

- Beide Varianten der Anbindung 
denkbar; SBA bevorzugt Variante 
2A.

-

-
-

beachtlich.
- Zu beachten.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

II.11 Deutsche Telekom AG
-

Leitungen ist ausreichend 
bereitzustellen.

- Allgemeine Hinweise.
- Bestandsplan wurde mitgeteilt.

-

- ./.
-

II.12 Zweckverba
- -
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Satz

Hier: 

Auszug aus der Stellungnahme

4
 

- Bestandsplan mitgeteilt.

Trinkwasser:
- Trinkwasserleitung im Bestand 

vorhanden inklusive Steuerkabel.
- Trinkwasser: Leitungsbestand 

erweitern; technische Planung ist vor 
Satzungsbeschluss vorzulegen.

Schmutzwasser:
- Erweiterung des Leitungsbestandes.
-

Plangeltungsbereiches): Erweiterung 

(Staukanal) und Verschaltung ist 
notwendig. Abstimmung der 
technischen Planung vor 
Satzungsbeschluss mit ZVG.

Niederschlagswasser:
- Lage innerhalb der 

Versickerungssatzung des ZVG.

- Nachweis der Versickerung ist zu 
erbringen vor Satzungsbeschluss.

-

-

- Lage ist in die Planzeichnung 

-

-

schadlos sichern.
-

- Stellungnahme des Amtes
Winkel zum B-Plan 42 zum 
Brandschutz liegt derzeit nicht vor; 
jedoch hilfsweise Stellungnahme des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

U :

:

- Plan liegt innerhalb des 300 m
Radius; somit kann der 
L

II.14 E.DIS Netz GmbH
- Hinweise.
- Bestandsplan wurde mitgeteilt.

- Zur Kenntnis zu nehmen.
-
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Satz

Hier: 

Auszug aus der Stellungnahme

5
 

II. 15 Hanse Gas GmbH
- Versorgungsanlagen beachtlich. - Z Bestand 

II.19 50 Hertz Transmission GmbH

- Keine Anlagen vorhanden. - Zur Kenntnis zu nehmen.
II.21 B Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr

- Belange
B ng.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

II.22 Deutscher Wetterdienst
- Keine E - Zur Kenntnis zu nehmen.

II.23 Hauptzollamt Stralsund
- Keine E .
- Allgemeine Hinweise.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

II.24 L Verwaltung
- Keine Festpunkte - Zur Kenntnis zu nehmen.

II.25 Forstamt G
- Forstrechtliches Einvernehmen 

erteilt.
- Wald nicht betroffen.

- Zur Kenntnis zu nehmen.

II.26 GDMcom
- Keine Betroffenheit. - Zur Kenntnis zu nehmen.

II. 28 Landgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern mbH

- Landeseigene F
die in Verwaltung der 
Landgesellschaft sich befinden, sind 

- Andere L
durch die Landgesellschaft verwaltet 

- Zur Kenntnis zu nehmen.

- Im Rahmen der
ffentlichkeitsbeteiligung

ausreichend Gelegenheit zur 
Stellungnahme.

III. Nachbargemeinden
III.1 Gemeinde Warnow

- Keine Anregungen zum Entwurf. - Zur Kenntnis zu nehmen.
III.2 Gemeinde Roggenstorf

- Keine Anregungen zum Entwurf. - Zur Kenntnis zu nehmen.

Aufgestellt:

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 0 38 81 / 71 05 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 42

SATZUNG

www.gaia-mv.de
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29.5
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Planungsstand: Oktober 2019 F Beteiligung 4 Abs. 1 BauGB 1

TEIL B - T E X T
DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 42

EINEN TEILBEREICH IN HOFZUMFELDE

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 
( 4 BauNVO 4 und 6 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind 
-
- die der Versorgung des Gebietes dienenden L - und 

-

1.2
zugelassen werden:
- Nr

-
13a BauNVO. 

1.3 Im Allgemeinen Wohng 13a BauNVO als 

-

Bebauungsp

1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die ausnahmsweise 

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, ausgenommen Ferienwohnungen 

- Nr. 3 Anlage
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe und
- Nr. 5 Tankstellen 
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Planungsstand: Oktober 2019 F Beteiligung 4 Abs. 1 BauGB 2

2.
- 20 BauNVO)

2.1 ahl

0,30
festgesetzt.

zu 50 

2.2

2.2.1 Es werden folgende obere Bezugspunkte festgesetzt: 
-

-
chen.

2.2.2 Die konstruktiv 3

2.2.3 Dachaufbauten und 
Dachein

3. BAUWEISE

3.1 Es gilt die offene Bauweise.

3.2 , und Hausgruppen

4. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

Die Hauptfirstrichtung d oder senkrecht 
festgesetzt. 

5.

6.
Abs. 6 BauNVO)

6.1 sind zwi flucht und 
der
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Planungsstand: Oktober 2019 F Beteiligung 4 Abs. 1 BauGB 3

6.2 Nebenanlagen , ausgenommen davon sind eingefriedete 
cht und der 

7.
UMWELTEINWIRKUNGEN

Vorlage der schalltechnischen Beurteilung mit dem Entwurf getroffen. 

8.
3 BauGB )

8.1 Der festgesetzte Erdgeschossf

8.2

sind in der Planzeichnung Teil A (eine Festsetzung erfolgt im 
weiteren Aufstellungsverfahren mit dem Entwurf) festgesetzt. Der untere Bezugspunkt 

oder

die in der Planzeichnung Teil A im 
(eine 

Festsetzung erfolgt im weiteren Aufstellungsverfahren mit dem Entwurf). Bei zwei 

interpolieren.
oder

:
-

- Der Bezugspunkt 

8.3 
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Planungsstand: Oktober 2019 F Beteiligung 4 Abs. 1 BauGB 4

II.

1.
DEREN ERHALTUNG

erhalten. 

Weitere e es 
Planaufstellungsverfahrens mit dem Entwurf getroffen. 

2. SSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

Entsprechende Festsetzungen werden bei Erfordernis
Planaufstellungsverfahrens mit dem Entwurf getroffen. 

3.

Errichtung von baulichen Anlagen, auch von Nebenanlagen, Garagen und 

III.
4 -V)

bei Erfordernis
Planaufstellungsverfahrens mit dem Entwurf festgesetzt.

IV.

1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE

- und 
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt. 

-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmal-

zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragte -
dertem Zustand zu erhalten. 

-
kennen. der Anzeige.

2. LAGE IN DER TRINKWASSERSCHUTZZONE

Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung . Die 

sind zu beachten.
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Planungsstand: Oktober 2019 F Beteiligung 4 Abs. 1 BauGB 5

V. HINWEISE

1. BODENSCHUTZ

-

Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 

machen. 

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 

bzw. 
untere Bodenschutzb

Bodenaushubs verpflichtet.

3. MUNITIONSFUNDE

Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen.
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Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 42

Quelle: www.gaia-mv.de

ZUR SATZUNG
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den Bebauungsplan Nr.
b BauGB

Planungsstand: Oktober 2019 2

2. Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Die Stadtvertretung der Stadt hat in ihrer Sitzung am 16. September 2019 den Beschluss 
zur den Bebauungsplan Nr. 42 gefasst.

Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 42 wird wie folgt begrenzt:

-

-

-
-

Abb. 1: Geltungsbereich des B-Planes Nr. 42 der Stadt (Quelle: Gaia-mv.de
)

3. Wahl des Planverfahrens

-
-
- tsteil an.
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den Bebauungsplan Nr.
b BauGB

Planungsstand: Oktober 2019 4

.

Verfahren sind beachtlich:

- Belange des Immissionsschutzes ( -

chende Schalluntersuchung erstellt werden.
- Belange des Bodenschutzes: Gesunde Wohn-

und 
erer Anlass zu Untersuchungen im Hinblick auf die 

geplante Wohnnutzung vorzunehmen ist.
- Artenschutz: Ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ist zu erstellen. Im Ergebnis ist darzu-

stellen, ob eine Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange ausgeschlossen werden 

- in welchem Umfang 19 NatSchAG M-V

fen sind.
- Eingriffs-

zes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwar-

Aufgestellt Stadt durch das:

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 0 38 81 / 71 05 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 50
mahnel@pbm-mahnel.de
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